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Rüdiger Klasen            
Wittenburger Str.10    
19243 Püttelkow                                                                                           
 
08.05. 2014                                                                              
 
Der Polizeipräsident in Berlin 
Landeskriminalamt LKA 341 
Columbiadamm 4 
10965 Berlin  
 
Zur Kenntnisnahme und weiteren Veranlassung:  
Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz 
Mohrenstraße 37 
10117 Berlin 
 
Betrifft: LKA 551-0451/2014 
Erweiterung des Strafantrages, der Strafanzeige und Dienstaufsichtsbeschwerde gegen 
Polizeidienstete um UNTERSCHLAGUNG § 246 StGB von meinen pers. Eigentum (private, 
nichtkommerzielle Flyer.  
Protokoll Teil A und B – Dienststelle Geschäftszeichen: 140330-1305-255938 
Dir3ZA/EHu 1- Zug der Sonderpolizei pers. Dienstnummern der betr. Bediensteten: 10557,  
C 1123, 37901 + ein Bediensteter Herr Irrgang 
 
Sehr geehrte Damen und Herren. 
 
Laut Auskunft von Frau Klages – Beschwerdestelle- Direktion3 – Polizeipräsident Berlin ist Ihre 
Behörde für die weitere Ermittlung und Klärung zum o.g. Vorgang zuständig.  
Der o.g. Strafantrag und Strafanzeige wird hiermit mit folgenden Straftatbestand der 
UNTERSCHLAGUNG § 246 StGB erweitert.  
 
Strafgesetzbuch 
    Besonderer Teil (§§ 80 - 358)     
    19. Abschnitt - Diebstahl und Unterschlagung (§§ 242 - 248c)     
§ 246 
Unterschlagung 
 
(1) Wer eine fremde bewegliche Sache sich oder einem Dritten rechtswidrig zueignet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren 
oder mit Geldstrafe bestraft, wenn die Tat nicht in anderen Vorschriften mit schwererer Strafe bedroht ist. 
 
(2) Ist in den Fällen des Absatzes 1 die Sache dem Täter anvertraut, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder 
Geldstrafe. 
 
(3) Der Versuch ist strafbar. 
 
http://dejure.org/gesetze/StGB/246.html 
 
Beweis Aussage vom Einsatzleiter gegenüber meiner Person und anwesenden unabhängigen 
Zeugen, das meine von der Sonderpolizei  am 30.03.2014 gegen meinen Willen einbehaltenen 
privaten, nicht kommerziellen Flyer am nächsten Tag (Sonntag, den 31.03.2014) auf der Polizeiwache 
34 abgeholt werden können.  
Dem von mir schriftlich beauftragt- bevollmächtigte Herrn Stefan Kämpf wurde entgegen dieser 
Festlegung die Herausgabe meiner Flyer am Folgetag – 31.03.2014- verweigert.  
Dieser Vorgang der offenkundig vorsätzlichen Täuschung zur Herausgabe und der bis heute nicht 
gerechtfertigte weitere Einbehalt meines privaten Eigentums – private, nicht kommerzielle Flyer- ist in 
jeder Art und Weise unzulässig und unverhältnismäßig.  
Meine privaten Flyer sind mir bzw. der von mir beauftragt- bevollmächtigen Person umgehend 
vollständig auszuhändigen.  
Es wird in dem Zusammenhang auf den umfassend begründeten Strafantrag / Strafanzeige vom 
22.04.2014 u. a. an den Polizeipräsident Berlin verwiesen. 
 
Auf Grund von Wiederholungsgefahr im Rahmen der öffentlichen Polizeiarbeit gegenüber 
Schutzbefohlenen, ahnungslosen Mitmenschen besteht öffentliches Interesse und sofortiger 
Handlungsbedarf. 
 

http://dejure.org/gesetze/StGB/246.html
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Es wird die umfassende Ermittlung und Aufklärung sowie die strafrechtliche Verfolgung der Tat und 
der betr. Täter beantragt und gefordert.  
Ich bitte um Eingangsbestätigung mit Aktenzeichen.  
 
Gemäß § 63 BBG tragen alle Beteiligten für die Rechtmäßigkeit ihrer dienstlichen Handlungen die 
volle persönliche Verantwortung. 
Bitte geben Sie bei Ihren künftigen Schreiben unbedingt den Vor- und Zunamen des Verfassers an, 
damit ich bei einem eventuellen Durchgriff gemäß § 823 BGB respektive 839 BGB nicht gehindert bin. 
Vorsorglich wird auf § 258 StGB Strafvereitelung im Amt hingewiesen. 
 
Ich fordere erneut: Aus den angeführten erheblichen juristischen Gründen und rechtsoffenkundigen 
Tatsachen ist das zum Vorgang betr. OWi- Verfahren sofort einzustellen.  
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
 
 
 
Rüdiger Klasen 
 
Zeugenliste zu den o. g. Tatvorgängen: 
 
Veranstaltungsleiter Dr. Karl Schmitt, Olaf Reimund aus Berlin 
 
Viola Dagmar Mühl  
Warnsdorfer Straße 17 
02782 Seifhennersdorf 
 
Stefan Kämpf  
Warnsdorfer Straße 17 
02782 Seifhennersdorf 
 
Marko Rademacher, Silke Rademacher 
Walnußweg 6 
53819 Bonn 
 
Peter Sedlack  
Straße 70 Nr. 18 
12125 Karow0 
 
Helmut Buschujew 
PF 1128 
19281 Ludwigslust 
 
Daniel Engels 
Friedrich Engels Straße 27 
19053 Schwerin 
 
Roland Zieger 
Am Birkenweg 8b 
29410 Salzwedel 
 
Kevin Mühl 
Warnsdorfer Straße 17 
02782 Seifhennersdorf 


